Hinweise zur Wahl der Grundkurse

1. Streichen Sie Ihre beiden Leistungsfächer in der Tabelle.

In den beiden Leistungsfächern sind die Bedingungen erfüllt!

2. Notieren Sie die von Ihnen zu belegenden Grundkurse:

	Fach
	Belegungspflicht
	Einbringungspflicht

	D
	4
	4

	FS
	4
	4

	Ku/Mu
	mindestens 2
	mindestens 2

	G
	4
	mind. die 2 aus der Jgst 13

	Powi
	mindestens 2
	mindestens 2

	Kurse aus dem FB II
	0 – 2
	mindestens 2

	M
	4
	4

	Nw
	4
	4

	Sp
	4
	0-3

	2. Fs oder 2. Nw oder Info
	mindestens 2
	mindestens 2

	
	A: Addieren Sie die  Mindestzahlen der einzubringenden Kurse 
	A =

	
	B: Subtrahieren Sie von dieser Zahl die 3 Kurse der Prüfungsfächer aus 13/2
	B=A – 3 = 

	
	Zahl der einzubringenden Kurse
	22

	
	C: Anzahl weiterer zu belegender Kurse
	C = 22 – B =


Zu weiteren Kurse können gehören:

· bis zu drei Sportkurse

· Religions- oder Erdkundekurse

· die Geschichtskurse der Jahrgangsstufe 12

· zusätzliche Kurse in der 2. Fremdsprache, Informatik, der 2. Naturwissenschaft , 
Politik und Wirtschaft oder Musik

Die Schüler müssen ausreichend viele Kurse belegen, um nach Abzug der Kurse in den Prüfungsfächern noch 22 Grundkurse einbringen zu können!

Gernsheim, 10.03.05
gez. Horlebein

H:\Texte\INFO_11\VoWa_12_Hinweise.doc

